
  
 Artikel 6 Sanktionen 

 
 Das Soll von 15 Punkten pro Saison entspricht Fr. 150.--, resp. 12 

Punkte  =  Fr. 120.--,   10 Punkte  =  Fr. 100.--,   7 Punkte  =  
 Fr. 70.--.  
 
 Wird das Ziel nicht erreicht, stellt der Verein den Fehlbetrag dem 

Mitglied in Rechnung, wobei 1 Punkt = Fr. 10.-- entspricht. 
 
 Über die Konsequenzen bei Nichtzahlung entscheidet der Vorstand 

des Hauptvereins (siehe auch Art. 3.7. und 3.8. der Statuten des 
Hauptvereins). 

 
 
Artikel 7 Schlussbestimmungen 
 
 Dieses Reglement trat erstmals per 1.1.2000 in Kraft. Letztmals 

wurde dieses Reglement durch den Vorstand am 16. Mai 2011, 
rückwirkend per 1.1.2011, den aktuellen Bedürfnissen angepasst. 

 
  
 
 Männedorf, 17. Mai 2011 
 
 FUSSBALLCLUB MÄNNEDORF 
 
 
 Der Vize-Präsident:  Der Kassier: 
 

    
 
 Robert Rathkolb  Robert Düggelin 
 
 
 
Bemerkung:  Das Grümpi  findet vom 17.-19. Juni 2011 und die Chilbi vom  
 15.-17. Juli 2011 statt. Jede Mithilfe ist herzlich willkommen und 

wird mit entsprechenden Punkten belohnt (siehe Artikel 4). 
Sergej Piattella (Chef Arbeitsgruppe) gibt gerne Auskunft (E-Mail: 
sergej.piattella@credit-suisse.com; Telefon: 044 254 86 15)! 

 

 
Reglement "Regelung der Mithilfe im Verein" 
 
 
Artikel 1 Zweck 
 
 In Ergänzung zu den Vereinsstatuten legt dieses Reglement  für die 

unter Art. 2 erwähnten Mitglieder die Einzelheiten über die aktive 
Mithilfe bei Anlässen und Veranstaltungen des FC Männedorf fest.  

 
   
Artikel 2 MitgliederInnen 
 
 Das Reglement ist für alle Aktivmitglieder, alle aktiven Mitglieder der 

Seniorenabteilung, alle JuniorenInnen sowie alle Mitglieder der 
Fussballschulen gültig.  

 
 Ausgenommen sind Mitglieder, welche für den Verein in einer 

Funktion tätig sind, deren Zeitaufwand mindestens 30 Stunden pro 
Jahr beträgt. Diese Funktionen werden vom Vorstand des 
Hauptvereins definiert und halbjährlich oder bei Bedarf neu an-
gepasst. Ausnahmen sind z.B. Vorstandsmitglieder, Schiedsrichter, 
Trainer.  

 
 
Artikel 3 Punktesystem 
 
 Es wird ein Punktsystem eingeführt. Jede Mithilfe im Verein wird 

nach Aufwand mit Punkten bewertet. Die Bewertung obliegt dem 
Vorstand des Hauptvereins. 

 
 Folgende Punktzahl muss von jedem Mitglied der entsprechenden 

Kategorie pro Jahr (1.1.-31.12.) erreicht werden: 
 
 Aktive, A-Junioren      15 Punkte 
 aktive Mitglieder der Seniorenabteilung   15 Punkte 
 Juniorinnen A, B-Junioren    12 Punkte 
 Juniorinnen B und C, C-Junioren   10 Punkte 

 D-, E-, F-JuniorInnen und Fussballschulen    7 Punkte 
 



 
Artikel 4 Bewertung   
 
 Aufstellen Grümpi, Chilbi, Trainingswoche pro Std. 1 Punkt 
 Abbrechen Grümpi, Chilbi, Trainingswoche pro Std. 1 Punkt 
 1 Schicht am Grümpi oder an der Chilbi  je 5 Punkte 
 Servieren Grümpi oder Chilbi   je 7 Punkte 
 Verteilen Flugblätter Grümpi    2 Punkte 
 Schiedsrichter bei Juniorenspiel      pro Spiel 2 Punkte 
 Fahren Auswärtsspiele der JuniorenInnen je 1 Punkt 
 (Region: Seefeld, Uster, Rüti, Rapperswil) 
 Fahren Auswärtsspiele der JuniorInnen  je 2 Punkte 
 (andere, weiter weg liegende Regionen) 
 Mithilfe Junioren-Hallenturniere   pro Std. 1 Punkt 
 Aufstellen Zeltvermietung Hauptverein   4 Punkte 
 Abbrechen Zeltvermietung Hauptverein   4 Punkte 
 Sammlung Altpapier    je 5 Punkte    
 Revisoren      3 Punkte 
 Platzzeichnen      3 Punkte 
 Platzzeichnen inkl. Ausmessung    5 Punkte 
 Einsatz Kinderfussball-Trainingswoche   pro Std. 1 Punkt 
 Grillieren Kinderfussball-Trainingswoche  pro Std. 1 Punkt 
 Kuchenbacken  - pro Kuchen    1 Punkt 
 Schiedsrichtereinsatz am Grümpelturnier  5 Punkte 
 Schiedsrichtereinsatz am Hallenturnier   5 Punkte 
 Mithilfe Hüttli-Kiosk     pro Std. 1 Punkt 
 Betreuer/Trainer Trainingswoche pro Tag  7 Punkte 
 Linienrichter bei 3. Liga-Spielen    2 Punkte 
 Fairplay Teilnahme und/oder "Fahnen"-Rundgang 1 Punkte 
 bei Heimspielen (nur Kinderfussball)   
    
 Diese Auflistung ist nicht abschliessend. Mutationen, Änderungen 

und Punktzuteilungen bleiben dem Vorstand des Hauptvereins 
vorbehalten. 

 
 Bei Verhinderung soll das Mitglied einen Ersatz organisieren. Ist 

diese/r StellvertreterIn kein Vereinsmitglied (z.B. Eltern, etc.), 
werden diesem Mitglied die entsprechenden Punkte 
gutgeschrieben. 

 
 Erarbeitete Punkte können weder auf andere Mitglieder übertragen 

noch auf die nächste Periode (Stichtag: 31.12.) vorgetragen 
werden.  

 
 
 
 

 
Artikel 5 Kontrolle 
 
 Pro Bereich und Einsatz ist ein Platzchef bestimmt. Nach 

Arbeitsschluss meldet sich jeder Helfer beim Platzchef, welcher  
periodisch die geleistete Arbeit an die Kontrollstelle bestätigt. 
Fahrten zu Auswärtsspielen werden durch die Juniorentrainer per 
Juni/Dezember gemeldet.  

 
Beispiel:  A-Junior Thomas Muster hat in der Zeit vom 1.1.2010 bis 

31.12.2010 ein Soll von 15 Punkten zu erreichen.  
 
 Am 12. April 2010 stellt er sich zur Verfügung 

bei einem F-Junioren Spiel als Schiedsrichter 
zu fungieren. Er erhält dafür    2 Punkte 

 
 Am 15. Juni 2010 hilft er beim Aufstellen des 

Grümpi-Zeltes während 2 Std. und erhält dafür   2  Punkte 
 
 An der Chilbi vom 17. Juli 2010 meldet er sich 

zur Mitarbeit an, kann jedoch aus 
geschäftlichen Gründen nicht teilnehmen. Als 
Ersatz kann er seinen Vater gewinnen, welcher 
kein Vereinsmitglied ist. Er erhält dafür    5 Punkte 

 
 Am 7. Oktober 2010 stellt er sich wiederum zur 

Verfügung als Schiedsrichter bei einem E-
Junioren Spiel zu fungieren. Leider kann er 
diesen Termin nicht einhalten und bittet seinen 
Vereinskollegen, A-Junior Stefan Beispiel, das 
Spiel zu leiten. Er erhält dafür keine Punkte. 
Diese Punkte werden dem A-Junior Stefan 
Beispiel gutgeschrieben.    0 Punkte 

    
 ________ 

 
 Total erreichte Punkte vom 1.1. - 31.12.2010   9 Punkte 
    

 ________ 
 
 Differenz zu seinem Soll von 15 Punkten  6 Punkte 
    
 
 Da A-Junior Thomas Muster sein Soll nicht erreichen konnte, 

werden ihm Fr. 60.-- (1 Punkt entspricht Fr. 10.--) in Rechnung 
gestellt.  

 


